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Wiederaufarbeitung von Atommüll nach Einschränkung der Lagerungsmöglichkeit 
in Frankreich 

Die Entsorgungsvorsorge der Mehrzahl der deutschen Kernkraftwerke 
basiert auf Verträgen mit der französischen Wiederaufarbeitungsanlage 
in La Hague, die von der Cogema bet rieben wird. Im September 1990 
bestanden Verträge mit der Cogema über eine Wiederaufarbeitung von 
etwa 6 400 t abgebrannter Brennelemente bis zum Jahr 2015. Diese 
Verträge deutscher Kernkraftwerksbetreiber beinhalten auch eine län-
gere Zwischenlagerung vor und nach der Wiederaufarbeitung in La 
Hague. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 24. Juni 1992 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Gemäß Artikel 3 des französischen Gesetzes Nr. 91-1381 vom 30. De-
zember 1991 bez. der Forschung zur Behandlung radioaktiver Abfälle 
(LOI n° 91-81 du décembre 1991 „relativ aux recherches sur la gestion 
des déchets radioactifs") ist die Lagerung von importierten radioaktiven 
Abfällen in Frankreich verboten, auch wenn ihre Wiederaufarbeitung 
auf nationalem Gebiet erfolgte, mit Ausnahme von technischen Zeitver-
zügen, die durch die Wiederaufarbeitung erzwungen sind. 

In den Grundsätzen zur deutschen Entsorgungsvorsorge vom 19. März 
1980 ist unter Nummer 2.2.1 festgelegt: 

— „Der Nachweis der Entsorgungsvorsorge ist zu konkretisieren 

b) durch Vorlage von Verträgen zur Wiederaufarbeitung im Aus-
land mit der Verpflichtung, die erzeugten radioaktiven Abfälle, 
sofern sie in die Bundesrepublik Deutschland zurückgeliefert 
werden sollen, erst zu einem Zeitpunkt zurückzuliefern, zu dem 
ihre sichere Behandlung und Beseitigung gesichert ist". 

Vorbemerkung 

Die Fragen an die Bundesregierung gehen im wesentlichen davon 

aus, daß durch das französische Gesetz Nr. 91-1381 vom 30. De-
zember 1991 betreffend Forschungen über die Entsorgung radio-
aktiver Abfälle die Zwischenlagerung ausländischer radioaktiver 
Abfälle untersagt wird und daß sich die VEBA AG an der franzö-
sischen Wiederaufarbeitungsanlage der Cogéma in La Hague ge-
sellschaftsrechtlich beteiligt. Beide Annahmen sind nach Kenntnis 
der Bundesregierung unzutreffend. Die vertragsgemäße Zwi-
schenlagerung entspricht den in Artikel 3 des französischen 
Gesetzes den im Gesetz vorgesehenen, technisch bedingten Fri-

sten. Eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung der VEBA AG an 
der französischen Wiederaufarbeitungsanlage der Cogéma ist der 

Bundesregierung nicht bekannt. 

1. Plant die Bundesregierung nach dem französischen Verbot der 
Lagerung von importiertem radioaktivem Abfall eine Änderung der 
Entsorgungsgrundsätze? 

Wenn ja, mit welchem Ziel? 

Nein. 

2. Welche Mengen radioaktiven deutschen Abfalls werden derzeit in 
Frankreich vor und nach einer Wiederaufarbeitung zwischenge-
lagert? 

Nach Frankreich wurden zur Wiederaufarbeitung Brennelemente 
mit einem Gesamtgewicht von etwa 2 900 Tonnen Schwermetall 
(TSM) geliefert. Hiervon sind etwa 1700 TSM wiederaufgearbei-
tet worden. Hieraus ergeben sich rechnerisch Abfallmengen von: 

etwa 24 000 m3  Gebindevolumen leichtradioaktiven Abfalls 

(LAW), 

etwa 1 000 m3  Gebindevolumen mittelradioaktiven Abfalls 

(MAW), 

etwa 	230 m3  Gebindevolumen hochradioaktiven Abfalls 

(HAW), 
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die von deutschen Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) 
zurückgenommen werden müssen. Diese radioaktiven Abfälle 

lagern derzeit noch in Frankreich. 

3. Wird die Rücknahme von hochradioaktiven Abfällen, Uran, Pluto-
nium, aus La Hague vor dem Zeitpunkt ihrer sicheren Behandlung 
und Beseitigung in Deutschland erfolgen müssen? 

Nein. 

4. Für wann ist danach mit der Anlieferung welcher Mengen von 

a) schwach- und mittelaktiven Abfällen, 

b) hochaktiven Abfällen, 

c) Uran, 

d) Plutonium 

aus Frankreich jetzt zu rechnen? 

Die Rücknahmevereinbarungen sehen die Rücklieferung von 
HAW zwischen den Jahren 1994 und 2003 sowie von MAW/LAW 
zwischen den Jahren 1997 und 2003 vor. 

Aus derzeitiger Sicht beträgt die Gesamtmenge an: 

a) MAW/LAW etwa 

b) HAW etwa 

c) Uran (WAU) 

d) Plutonium 

69 000 m3  Gebindevolumen, 

620 m3  Gebindevolumen, 

etwa 4 400 t, 

etwa 	47 t. 

5. Wann ist eine sichere Endlagerung in Deutschland zu erwarten? 

Die vorgesehenen Endlager im Schacht Konrad und im Salzstock 
Gorleben können grundsätzlich radioaktive Abfälle aus der Wie-
deraufarbeitung aufnehmen. Nach den bisherigen Planungen ist 
im Falle eines positiven Ausgangs der Planfeststellungsverfahren 
mit dem Einlagerungsbetrieb etwa 1997 (Konrad) bzw. etwa 2008 
(Gorleben) zu rechnen. Dies setzt jedoch voraus, daß die nieder 
sächsische Landesregierung ihre Verzögerungstaktik beendet. 

6. Müssen aufgrund des neuen französischen Gesetzes auch schwach-
und mittelaktive Abfälle in vollem Umfang zurückgenommen wer-
den? 

Wann ist mit einer Rücklieferung nach Beginn der Wiederaufarbei-
tung zu rechnen? 

Zur ersten Teilfrage lautet die Antwort: Nein. Im übrigen wird auf 
die Antworten zu den Fragen 2 und 4 verwiesen. 
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7. Wo sollen die zurückgesandten Mengen hoch-, mittel- und 
schwachaktiver Abfälle in Deutschland zwischengelagert werden? 

Welche Kapazitäten stehen bisher in deutschen Zwischenlagern 
dafür zur Verfügung? 

Sind neue Zwischenlager erforderlich, um eine vorzeitige Rück-
lieferung von radioaktiven Abfällen aus Frankreich aufzunehmen? 

Zur ersten Teilfrage: 

Zur Aufbewahrung von radioaktiven Abfällen, die aus der Wie-
deraufarbeitungsanlage in Frankreich (COGEMA) nach Deutsch-
land zurückzuführen sind, stehen das „Brennelement-Zwischen-
lager Ahaus", das „Transportbehälterlager Gorleben", die „EVU-
Lagerhalle Mitterteich" und das „Faßlager Gorleben" zur Ver-
fügung. Die Zwischenlagerkapazität des „Faßlager Gorleben" 
und der „EVU-Lagerhalle Mitterteich" beträgt zusammen 
34 877 m3 . Nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz 
waren davon zum 1. Januar 1992 ca. 11 % belegt. 

Zur zweiten Teilfrage: 

Die Zwischenlagerkapazität im „BZL Ahaus" und im „TBL Gor-
leben" beträgt zusammen 840 Stellplätze für Transport- und 
Lagerbehälter vom Typ CASTOR. Beide Lager sind z. Z, nicht mit 
gefüllten Transport- und Lagerbehältern belegt. 

Für die Rücknahme der hochradioaktiven Glaskokillen aus der 
Wiederaufarbeitungsanlage in Frankreich sind Stellplätze in den 
o. g. Lagern in ausreichendem Maße vorhanden. 

Zur dritten Teilfrage: 

Nein. 

8. Führt die neue französische Gesetzeslage dazu, daß Brennele-
mente, die erst ab dem Jahr 2000 aufgearbeitet werden sollen, nicht 
schon ab 1995 angeliefert werden können? 

Reichen die bisherigen deutschen Kompaktlagerkapazitäten aus, 
um eine solche Verzögerung der Lieferung radioaktiven Abfalls 
nach Frankreich aufzufangen? 

Ist die erhöhte Kompaktlagerung rechtlich zulässig? 

Zur ersten Teilfrage: 

Nein. 

Zur zweiten Teilfrage: 

Eine Verzögerung ist nicht zu befürchten. 

Zur dritten Teilfrage: 

Bauliche und betriebliche Änderungen an Kompaktlagern in 
Kernkraftwerken müßten in einem Genehmigungsverfahren nach 
§ 7 Atomgesetz geprüft werden. Im übrigen wird auf die Antwort 
zur zweiten Teilfrage verwiesen. 
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9. Stellen die von deutschen Kernkraftwerksbetreibern geschlossenen 
Wiederaufarbeitungsverträge mit der Cogema noch einen ausrei-
chenden Entsorgungsnachweis dar? 

Ja. 

10. Hätte eine restriktive Aufnahmekapazität von La Hague Auswir-
kungen auf Sellafield, wenn ja, welche? 

Eine restriktive Aufnahmekapazität von La Hague ist nicht zu 
unterstellen. 

11. Sind bereits Gespräche mit den Betreibern von Sellafield geführt 
worden, wenn ja, mit welcher Zielsetzung, und waren Vertreter der 
Energieversorgungsunternehmen (EVU) daran beteiligt? 

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, mit den Betrei-
bern von Sellafield über privatwirtschaftlich abgeschlossene 
Wiederaufarbeitungsverträge Gespräche zu führen. 

12. Hat das französische Gesetz Auswirkungen auf die p rivaten 
Wiederaufarbeitungsverträge? 

Ist mit einer Erhöhung der Wiederaufarbeitungskosten durch die 
Änderung der französischen Gesetzeslage zu rechnen? 

Nein. 

13. Hat die Beteiligung der Veba-AG an der Cogema eine Änderung 
der Wiederaufarbeitungsverträge zur Folge? 

Eine Beteiligung der VEBA AG an der Cogéma ist der Bundes-
regierung nicht bekannt. 

14. Beabsichtigt die Bundesregierung, die Wiederaufarbeitung radio-
aktiver Abfälle im Ausland im Zuge der geplanten Novelle zum 
Atomgesetz explizit gesetzlich zuzulassen, oder ist sie der Ansicht, 
daß dazu eine Gesetzesänderung nicht erforderlich ist? 

Nach Auffassung der Bundesregierung ist die Wiederaufarbei-
tung im Ausland rechtlich zulässig und kann dem Entsorgevor-
sorgenachweis zugrunde gelegt werden. Dies hat die Bundes-
regierung mehrfach öffentlich bekräftigt. Eine Änderung des 
Atomgesetzes ist daher insoweit nicht erforderlich und auch nicht 
beabsichtigt. 

15. Wird nach Ansicht der Bundesregierung durch die Beteiligung der 
Veba an der Cogema die direkte Entsorgung radioaktiver Abfälle 
weiter erschwert? 
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Siehe Antwort zu Frage 13. 

16. Hält die Bundesregierung an der Absicht fest, in der geplanten 
Novelle zum Atomgesetz sowohl die Wiederaufarbeitung als auch 
die direkte Endlagerung radioaktiver Abfälle als Entsorgungsnach-
weis zuzulassen? 

Ja. Davon unabhängig zu beurteilen ist jedoch, ob angesichts des 
Entwicklungsstandes der erprobten Wiederaufarbeitung einer-
seits und der in Teilbereichen noch zu entwickelnden direkten 
Endlagerung andererseits eine vergleichbare Belastbarkeit von 
Entsorgungsvorsorgenachweisen im einzelnen gegeben ist. Die 
Bundesregierung sieht derzeit die direkte Endlagerung abge-
brannter Brennelemente aus Leichtwasserreaktoren nicht als glei-
chermaßen belastbar wie die Wiederaufarbeitung an. 

 





 


